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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.10.1995

Norm

EO §44 Abs2 C

Rechtssatz

Aus der Zweckgebundenheit der Sicherheitsleistung folgt, daß sie für andere Schäden des betreibenden Gläubigers,

die sich etwa aus der Bescha5ung eines fehlerhaften Exekutionstitels, der fehlerhaften und unzulässigen

Exekutionsführung auf Grund eines solchen Titels usw ergeben können, nicht haftet.
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